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Bericht 
des . Justizausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Doktor An den VerhandillIDgen betleiJli:gnfln sich durch 
Hauser und Genossen betreffend ein Bundes- Delb:a:tte11lhei,trä.~e di'e Abgeordneten Dokoor 
gesetz, mit dem die Strafprozeßordnung 1975 Hau s ,e 1', Dkfm. DDr. K ö ni g, B lee h a, 
durch Vorschriften über die Besserstellung Dr. Bea.tI1ix E y pe 1 t Q U e r, K ern, Doktor 

des Geschädigten ergänzt wird (35/ A) K er 1St n i g und der Obmaillll1 des Justllizaus-
. und schUSIses Abgeordneter Dr. :s I" 0 Je 51 i g k e sowie 

über die Regierungsvorlage (586 der Bei- der ,BUII1desmin~stler für Jusoii Dr. Br od a. 

lagen): . Bundesgesetz, mit de~ die Straf- Bei der AhsoimmU'11:gwuroe ,die Reg~erungsvor
prozeßordnung 1975 geändert wird (Straf- l3ige UJlliterBel"Ücksidtroigung des erwähnten Ab-

. prozeßnovelle 1977) änderungsa11Itl1a.ges eiJnsllimmig mgenommen und 

Die' AbgeordnJeten Dr. H au s e r und Genoo- der Inli:cia<ti'vantrag der Ahgeordneten Doktor 
sen halben. am 3. Nov,ember 1976 einen Antrag Haru's,er ,und Genossen (35/A) dadurch mit
betJ.'leffend ,ein BundesgooetJZeI]ngebliacht, mit dem erledl~g,t. 
dUie StJra.fpl"ooeßoroo1liIllg 1975 durch VOl"schriften Zu dien e~nrlielnJen Hestimmungen des diesem 
über dJiJe JBesSle!1Stle11U!1lg des Geschädigten el"gäna.t Bericht beigedruckten . Geget.zestextes g.aJb. der 
wird, der 'am 4. Nov,emlber 1976 dem Jusni'Laus- JustJi2lau'Sschuß seiner Mei:n1liIllg wie fol@t Aus-
schuß zrur VOl'ber,atu:ng @)Jgew~esen wU1"de. druck: . 

Die Bundesregierung ha't am 28. J.uni 1977 
den EntWurf einiesBundesgJesertzes, mit dem die 
StratfprooeßoroolUtlJg 1975 geändert w,ird (Stl'af
pmz'eßnoVlehl'e 1977), 1m Niaitionalmteingebracht, 
der am 29. Juni 1977 dlem Jusoizau!lSchuß zur 
VOl1her,atung zu~ewliJeIgen wurde. 

Der Jootlizausschuß hat m \!leiner Sitzung am 
27. Jänner 1978 die Bel"latungen über den Antmg 
der Abgeol'dneten Dr. Hau s 'e r und Genossen 
und über d~e VorLage der Bundesregierung auf
genommen. Zum Iniltiacivantr.ag 35/A tberichte~e 
der .A!bgeol'dnete Dkfm. DDr. K ö n i g, zur 
Regi'erungsvorLage 586d1er 'ß'eil3igendÜle Abg,e
ordnete Dr. Eruka S ,e d ,a. Nach eingehender 
B,eratuIlig ,dies Anitrags 3S/A wurde rin ,eiJner 
weiteI'en S~tzu11lg ,am 21. Feber 1978 'einstimmig 
beschJO!lSen,d:em ,a;ibschli,eßenden Teil der Ver
handlrUIllg ,dJie Regierungsvorlage zugl1unde zu legen. 
In ,einJer weiteren Sitzung des JusnizaUJSschUS8es 
31m 7. März 1978 halben die AbgeoI'ooeten 
B 1 'e c h a, Dr, H ,a u se I" und Dr. Bro.e s i g k e 
unter 'B,erück:sichtil!}Uflg dei El1gebnJis~e der Be-. 

-ranmgen über den Antrag 35/A- ei11Jen gemein
s:t.lllen Abän.aerungsaJ1ltr:ag elingebracht~ 

Zu Art. I Z. 2 bis 9: 

Der Gedank~, daß zu ,den Auf~aIben rdes St<lia1les 
in Ibezug auf :stradibare Handll:ungen im Sinn 
schuld:halfter ,sch~er:er. Störungen 'des Zusammen
Ieberus auch . drue So!'~e für dwe Opfersolch'er 
Handlungen gdtÖI1t, Wst 'et1St .in Ansätzen ver
Wl11k1~cht. Nach dem Gesetz über dlie Gewährung 
von Hilfie1eistungen .an are Opfer von Ver
bl1echen (VOEG), BGB[, 1972/288, in der Fassung 
des Bundesgesetzes :BOB!. 1977 / 620, werden 
österreichiiJschen StaJa'tlSbür:gem, die w,ahrscheinlich 
im Zusammenhang mit der 'Begehung strafbaI'er 
Hand1un~en bescimmtJer Schw,el'e .gegen Leib und 
Lehen eine Körperverletzung oder Gesundhcits
sch1idigung ~r1ittJen: halben, 'soweit dafür nicht 
anderweitltg vorgesot;gt ist, vom Bunq Sach- 'Ulld 
Rlente11J1eistungen im ungefähren Ausmaß der 
sozialen Unfilh7'erSlichrerung erbracht. Das Unter
haltsvorschußricsetz, BGBl. 1976/250, sieht ,die 
Gewanrung von Vorschi1s!leIlauf den gesetzlich1en 
U n'tlerha.1t minderjährtiger Ki.nder lU.a. für den 
F'al1 . vor, daß der 'UnterhaltsSchru:l~er iniol'ge 
Volilzuges einer ausschJ.1eßliidl wegen Vedetzung 
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2 812 der Beilagen 

dler Unoertha!!ttspfUcht verhängten Fl'eiheitsstrafe 
dlaran gehillndertwiir;d, die für di1e ErfüHung s.einer 
Un1lel'haJ.wpflicht :enfol'del'1ich·en Mitteil zu er
wel1ben. 

Die überlegungen darüher, Wli>e bei dem Be
mühlen umooe Bes~el1stlelJurug der Opfer straf
barer Hamil unglen ü'ber die hi'shel'igen Ansätze 
hinau:.gegangen wel'den könnte, sind durch den 
Antmg der Ahgeordneoen Dr. Hau s e rund 
Geno~sen ~n besondel'em Maße W1eitel'entwlickelt 
worden. Dieser Antrag hat im we5ientIichen fol
gende Punkte umfaßt: 

a} Enuschädigung des durch .eine gerichtlich 
.strafbM"e Ha,ndlUirug Geschädi;~ten durch den 
Bund ;untler der VomuSlS&.z,ung, daß -für 
,die Entschädigung gegen ,den V'emrteliJten 
,ein E~ekutl]onsltlitel erwlil'kt wOl'den "ist, dß.e 
ExekuuÖIIlJ:>führurug 3Jher :aUlssichtslos er
iSCheint, und mit der Beschränkung, daß 
dler Bund Zaihlungen nur zu ,Leisten ha.t, 
so,weit wegen der VlerurteiJu:ng aoUif leine 
GeldSltrl~e 'e11k3Jnnt und di,e~e Str:afe tat
sächLich .eingebmcht wor:den äst. 

Ib) Vef1besserwllgen ,der Rechtslsrelhllng des Ge
schädbgten im gerllichtillich,en Str,aherfahren 
durch IdlLe llinräumung VOn Rechtsmi,tteln 
,d3Jgegen., daß 'er mit den von ihm gel:oend 
,gemachtlen pniv,atrechtlichen Ansprüchen 
auifden ZiJV1iL~echWW1eg verwiesen Ufl,d an 
der üherna;hme der. V:erfo;J,gung des V,er
dächtli,gen anSlte1le des öff.enclii.ch'en An-
klägersgehindert wi'rd. 

c) Verpflichrtungd:es öffentLichen AnkläJgers, 
heim Unllerlassen :der Vierfo!'gung oder 
weitel'en Verfol1gung dies Verdachtes eine'r 
s'triafbal1en H3Jndlung dem Geschädlligtendille 
Grunde dafür mitzuteilen. 

d) Kostienr!echtt1iche Besserstellung des Sub
,slid~al"i3JnMä:~e1"s. 

Der Jl.L~ti'Z>aU'sschuß hat den u:nter a) ',angeführ
ten Ged,a1J!ken I~n der aus Art. I Z. 7 erSlichüichen 
Form laufgegnill,en'Uilld durch ,ooe Iwnter An:. I 
Z. 6 und 8 vorgeschhgenen Hestimmungen er
gänzt. Er hat damit ~uglleich Idler Entschließung 
des Nation:alrates vom 17. NoV'ember 1977 Rech
nung '~etragen,m!Üt der die Bundesre~ierung er
sucht wor4en :ist, zu prüfen, ob und :in~eweit 
diJe von Venbr,echen ßetroff,enen ün Ansehung 
der von lilmen ,erlJ]ttenen Sachschäden g'egenüher 
demgelltenden R,echt besser gestellt werden kön
nen, wobei u. 'a. auch auf ernschläg,ige über
legungen im Jusni~b'ereich Bedacht zu nehmen 
wär:e. 

Der unter1b) 'er'wähntJe V Q.f.schlliag 1st ;in dem 
aus Ar:t. I Z. 4, 5 und' 9 ers,ichtLichien Umhng 
in: diJe Novelle'· aufgel1'Ommen wordlen;noch 
w.eitergehendle hnderungim lin diesem: Zusammen
hangel'sch~'enen jed~~aHs im InteresSieetiner Res-

sersteHung des Geschäidi>gten nicht UJ1)bedingt 
geboten. 

Dke unter c) WliJed>er,gegebene Anregung ~stin 
einer Form, 'diJe dendaibei ,in Bietrachlt zu ziJehen
den Wlidevstllrutenden IntereSßen mögLichst Rech
nung zu t1"<ligen ISuchot, w.i'e aus Art. I Z. 2 ersicht
Lich ,aufgegl"iffen worden. 

De.r unter d) ,erwahnte A1lJtnag wurde einver
nehmLich ~m HinlbHck darauf ni'Cht auf.gegrnffen, 
daß ,eillne AnderUillg des' Kostenrechtes nur im 
Ra:hffilen 'einer Gesamtle11llooerung .dJies,es Re'ch~s
bereidles tunt'ich ersch,eint. 

SchLießolIichsoU bei dieser GeIegenheit auch 
d,ie ,f'ür rue Prlaxli;s bedeuos,ame FfaJg,e der Ver
s,tändi,gUfllg des Vel'dächtigen _ von der EWnstel
lung der ,geg.en ~!hn g:eführten Vorevhebungen 
einer 'SiachlaillJgemess,eneren Lösung zugefühl1t wer
den (Art. I Z. 3). 

Zu Art. I Z. 2 (§ 48 aStPO): 

Die Frage, ob der öff,entlich,e Ankläger, wenn 
er vcn der V'erfoi1gung oder Wlei.teren Verfolgung 
wegen des V'erdachtes 'einer gel'licht1;ich stra;fibaren 
Handlung '3JbSlieht, verpfI.ichteit IWJerden soll, d,i.e 
daofür bestimmenden Erwä~UllJ!gen d'em .durch die 
straoflbare Hanchlung Gesch:rdlligoen mitzuteilen, 
i,st umstr~t:ten. Nach ,der bisherigen R:ech1lS1age 
hat der öffentLiche Anikläger ,d>re betreff,enden 
ErwägJUllJgen ledligLich in seiruen Akten - den 
sQgflOOJßJ11t1en TaJgebüchiel1n - kurz ,auf~u2jeichnen 
(§ 90 Abs. '1 StPO); em R,echt ,auf Einsicht in 
dÜ!esle Akten steht ,dem Gesch~dligten nicht· zu. 
Von ei'ner Pflicht zur Mitteilung der "Einstel-
1ung~gr>i}nde" aon den Geschädl1gten er~offt man 
SJi'ch einer'Se~~s eme V'erbes'~erung der Stellung 
dieses Geschärugten Irn bezug auf die Verfolgung 
SMer prÜiva,!;nechtllichen AnlSprüch1e, aJ.~enfalLs auch 
e~ne noch sOl'gfältägel'1e üherlegung des Em:.tel
lung'senitJscWUlSses. Dres'en ,el'hofften Vorteilen 
steht ,eine R'e~hezu hefürchitJender Nachteile 
geg.~nüber. E'l'stens umfi:l'S5'en die Groo,de in v,iden 
FälLen .den Ausspruch, daß der Verdächtige wohl 
diel Tat weioel'hin Vlerdächcig IbIeJilbe, albercLie 
vorliegenden B'eweuse f'iireline überführung nicht 
ausreichen. Bineam'tl1ich'e Erklärung' di<es,er Art 
könnte dem V erdächJ~igen zum Nachten>! gereichen, 
ohne daß 'er 'sich dagegen zur Wehr 'getzen könnte. 
Zweiit'enlsenthal,tend~e Grunde für die Einst.eJ
lungi>erldärung vieHiach Hinweis'e ,damuf, daß die 
Angahen eines Zeugen, insbesondere auch die des 
Geschädli'goen, nicht IgIaiJbw'Ürdlvg erscheinen. Eine 
amtliche Erklärung hierüber könntJe WliJeclerum 
den 'eben ,genlainntlen Personen (Zum Nachteil 
gereich'en, abermals 'Ohne daß ISJie ·gjch dagegen 
zur Wehr setiZen könnten. Die Mitteilung der 
Binsoellung<sgl1Ünde würde ialoo dl'littens die An
kl.aJgebehör.ae ~mmer wieder mit - im Ergebnis 
fruchtlosen und .dem&echtsfr~eden aibträg-
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ltichen - AuseinanJdersetzungen über die Recht
f~g d~eser Grunde bela:sten. Sie würde a,ber 
v,iertens von vOl'n:herein zu Icinererheblichen 
Mehrbeba:stung dler Ank!1a!gJelbehörden führen, 
w,eil ,die Gründe derZJeit nur sch1a1gworurt~g fest
gJehailten werden hIifuslsen, während sille für die 
ZrWIecke Ieliner MiittleiJrung ;an dien durch die str,af
bare Handlung Geschä<digten :in emeauch für 
dliIesen verständ:1iche Form gekleidet unid beson
ders 'ausgetf'ert~gt werden müßIJen. 

Der VorteüJ. e1nier Slachd~enJ1ichien lnform~cion 
des Geschädigtlen läßt ISIich jedoch run g.ew~ssem 
Umf1mg auch ohne die m~t einer umfassenden 
Pflicht 'zur MiJtteihmg der Emstel1unrgsgründe 
v'etibunden'en wesenJclämen Nachteile dadurch er~ 
1"eichen, daß dem öfFentllichen AIlIkl1iger ILedlliglich 
dliie V erpflichtung lauf,ede~ wird, den Geschädig
ten 'auf dessen Verlangen ,dlarüher in Kennt:IlJi,s 
zusetIZJen, obd~e Verfolgpng ,aus Gründen der 
Beweislage oder aus ,anderen Gründen auf,geg,eben 
wurde. DaJbei soJJ 'Sich die Mi<tteiluIJJg ,im ersten 
F aill . mwt einem a.lLgem,einen HiDJW,ms auf das 
Fehlen .ausreichlender Verdachtsgründe hegnügen 
~aiLoo nicht letw;a ,dliie vorlliegenden B'eweilse ;im 
einzelnen würdigen oder rgeg,eneinmder abwägen). 
Im ZJweiten FlaII - B1nstellUlIlJgaus lanlde1"en Grun
dien - :solLen die maßgebenden ,Erwägungen in 
~edrängter Form näher bezeiclmet werden, at.so 
z. 'B. die Tat mIt unter keine gerlichtLiche Straf
bestimmung, der Vierdächt~g;e ist ~tr.afunmündig, 
dWe Stl1a,fibark~t ilSt verjährt. Die Verständigung 
d'es Geschäd7.~en 'soLl grundsätzllich schrif,tlich 
enfdLgen, ruber auch mündiLich erfolgen können. 

Der }UlS'tIilzaus<sclwß möchoe f,esthraLten, daß die 
neue RegeLuing weder die Mög1ichkeitei.ner Em
sichitlna'hme der Parteien oder 'andener ~ntleres!>ier
ter PerSOl1ien in d~e sogenannten 11ag.ebüch'er der 
StaatlSanw.altlschMtJen :nochdie Wiedengahe des 
lnihallts d'ieSier T<ligrebüch,erdurch die Stla.at~anwalt~ 
schiatt Interessenten gegenütber vors~eht. Die 
kurze Kennzeichnung der Ein'Stelbngrsgrunde 
durch den Sta.ll'tSaiIlWiaLt vermeidet aLso d~e Ge
fährdung von Interessena'tLer iBetroffenen und 
dritter P.el1sonen und ,gewährle~stet dennoch, daß 
der Geschädiigte alhsch,ätzen kann, ob e~n Sub
sidia'r:antr:ag nach § 48 StPO .Aussicht auf Erfolg 
ha 'ben kann. 

Zu Art. I Z. 3 (§ 90 Abs. 3 StPO): 

Nach dem bisher geltenden Riecht ist der eIDer 
gJerichtiliich strafharen Handlung V,er,dächtige von 
der EinsteLlung der ,gegen ·ihn ~eführten Str.af
verfolgung nur zu verständi:gen, wenn wegen 
der 'strMbaJ1"en Handlung bereilts. 'eine förm1iche 
Vorun'te1"such'UlIlg eingel,eitet worden Wiar (§. 110 
Albs. 1 StPO). In den wei,tMlS häiufigenen Fällen, 
daß !der AnkJ1äger mangels hinreichenden Ver
dachtes :einer ISt1'1a1fibaren H.andl'UoDig oder der Mög
llichkeit ihres Nachweises die. an m gelangte 
Anzeige'von yornhe!1ein oder ,nach Durchführung 

bloßer Voremebungren z;urück'l'egt, findet da.g,egen 
eine ,solche V,erständä:gung von Amts wegen il'I!icht 
Sl1att; olb der Ver:dächt~ge'sebb9t . die AUISstellung 
emer entspnech,enden Amrtsbestätigung beantragen 
kann u~d ob er bej:aihendenfaLLs für e,il1le 'solche 
Bestätilgung Gebühren zu· ent!1irchoen hat, ist 
stnitt~g. Dadurch·ersmcint aber d~rjenige" bei 
dem der Verdacht, ,eine IStraJflhare HandJullig be
gam.g:en zu hahenr, hloß zu ,SlicherheitlSbehördltichen 
Ermitltlungen oder VOrlerhehung,engeführt hat, 
insoweit ungÜflscig,er gestellt als derjenige, gregen 
den bereits eine V orunter:suchu1ng eingeleitet ge
wesen iiJst. Die vödiJegende .Bestimmung Wtill diese 
Schlechtel"stelluDig besei:tigien, die Verstän,digung 
alber sti:nnvollerweise zugleich auf Fälle beschrän
ken, ~ndenen der V,erdächtJige von drer gegen 
ihn g,erichteten Straf:~er:fo1gung überhaupt Kennt
n~s ,erlmgt hat. KenntrlJis von der Strafv:erfol
gung kann der AngezeWgte z. B. dadurdt erlmgt 
halben, daß er auf Antr:ag des Sta,atsa,nrwa!rts diurch 
den Untersuchungsrichlter gemäß § 38 Ahs. 3 
StPO v'ennommen worden ~st. Auch durch Er
lmndiguIl!gbe,i Gel'licht: oder Sta'altsaflwaltsch:aft 
kann drer Angez.eWgtle von der A~eige :erfahren. 
Auch kann der Anz'eLger 'selhst dem Angerzeigten 
die TatlSlache der hnz,eigee11Sta:ttunrg mitlgeteilt 
haben und dies ,in d.er Anzei:g1ein ~r:g,endeiner 
Form IW:m Au,sdTUck kommen. Lnsbes'ondere wird 
dies "im Verhältnis eines DienstvorgeSletzten zum 
Untergebenen dler F.all~ein können. Vor ,aHem 
aber wird der AngelZieigte VOn dem gegen ihn 
geltend gemachten V:erdacht d.urch 'sicherheits
behördliche Erhelbuntgen Kenntnis haben können. 
Soweit drie Sicherheitsoohörde den Angezeilgten 
bef11agt oder förrnlhl'ch vernimmt, wird dies in 
den Akten ·aufscheinen und d'en Staatsanwalt 
darauf aufme1"ksam machen, ,daß der AlligeZJeigte 
von dem ,gegen ~hn erhobenen Verdacht weiß. 

Zu Art. I Z. 4, 5 und 9 (§§ 283, 366 und 464 
StPO): 

Der Geschädigte,dier 'Sich dem StrMvenfahren 
a.ls PrlilVatibeteiligtJerangeschlossen und den Zu
spruch ,des En1JSchädigun~betr,alges ve1'l1angt bt, 
hiat de11Zei:t kein RechtlSm~tt!~l dagegen, d.aß ihn 
das Stl'laf.g,erichthinsichtlich dieses Begehr:ens auf 
denr ZiviLrechtSlWeg v,erwei:st. Der Aus~chuß 
schlaigt vor, lein solches Rechtsmittel dann ZlUZU
las'gen, wenn da.s Entgericht ,den P!1ivatbeteilrig
ten auf den ,Zi'Vltll'lechl1lsweg verweilst, obwohl die 
E!1grebnis'se des 5trMv:erfahreIllS aJUSr,eichen, um 
über Grund und Höhe des Anspruchs ohne 
weitIeres ,in bejahendem Sinn ,entscheiden ZJU kön
nen. Dem F,all, daß ,die für Zw:eck:e des Straf
verfahl1eß1S im engellen Sinn aIJJgestel~ten Erhe
bungen auch d~e Entsch'eidUi11l~rundJ.:age für die 
pmvoatr:echtLichen Ansprüche Ib~eten, soll der 
gleichgesteiHt we1"den,d;aß die Gl1undlage für die 
zilvjl1rechüich'e EnltlScheidung ohne Schwienigkreiten, 
insbesondere ohne V<errzögerung des Strafver-
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fahren>s, ,geschaffen Wierden hnn. Das mrd' ins
besondere derFa:lI sein, wennÜlber dJie straf
rech,tiliichen Er'hebUtl1!gen hinaus' zur Klärung des 
Zliv.hlrechtLichen Anspruchs nur ·eine Anfrage zu 
stellen, eine ohruediies ~u rv,erntehmende Person 
im heso11!ruenen z,u hefmgenoder V'ielleicht '<tuch 
ein w-eitefler Zeuge zu v'ernehmen :ist. 

Mitruer § 285 d 5tPO namgelWlaeten Formu
liel'llLIlg "... Wlenn schon, der Gerich'tSihof ... 
hätte ,entscheiden sollen" möch.tle der JUSitiz,aUlS
schuß zum Ausdruck brnngen, daß ein Zuspruch 
durch dIais 'Berufungsgeflicht ·1lJUr ein Betracht 
kommt, wenn ,diJe hlliezu eclor.derliche EnltSch:ei
dungsgrundiLa;ge :berei!)s in euter In~tal11Z geschaf
f'en worden 'iJSt. Eine iBeweiJsergälllZlung in Zlweiter 
InSitanz soU daher :nicht ;erfoLgen können. . 

Zu Art. I Z. 6 (§ 367 StPO): 

Sind d1l'rcheine 'straflbare HancL1un:g Gegen
stände ientlzogJen worden" 'so 'dür:fen ~ie nach 
geltendem R:echt ,dem Oeschä'diiJgten vor der 
HaJUptveflha;nd'lung nur 'zurülEg,esteHt werden., 
wenn fuhre AUiflhewathrungIllicht zur Hbedührung 
des ,ßes'chUlI:di.gten, ,eines M~tschu!ldigen oder eines 
TeIi:l:nehmer.s notW1endliJg ,ist und der B,eschuldl1gte 
und der AnMäger m~t der R:ück,SlteHung einver
standen &ind (§ 367 Albs. 2 $tPO). Nach Ansicht 
des JUIStizau'SSchusses soll 'es im gegebenen Zu
slammenJhang künftlig ,nicht mehr a:uf die Zu
stimmung des B,eschuldigten, 'sondern danuf an
kommen, daß weder ,der B'esdruldig:te ,noch ein 
Dl"Iitter bestimmte Tatsachen beh<lJupten, aus 
dellJen 'siich cin R<ecbrt: auf die Sach,e ergeben 
könnte,dIais der RückSltel!l;uIlJg ent!gegen ist, und 
auch kerne Umstände vorJiegen, die die R,echte 
des antragsted,1enden Geschädigten .zwe.if,elihaft er
scheinen laiSsen. 

durch eine st~a,flbJare Handlung Geschädigten ein . 
Aoogleich daifür geboten rwerden soll, daß er bei 
der EintreliJbungder Whrn 2'.U>erkai1ll1llOO1l Schnden
ematxansp11Üch'e Igegen den T:vter durch den VoH
rugder üher di,e:sen Täter verhängten Gdd
oder Freiheitsstrtafe .beeinträchtigt wird (Albs. 2); 
dieseUherlegung kann ,aher nur P1atJZ greit(en, 
wenn es :zu einer V1eruntcilung des Tätel1S ge
kommen ist. 

2. Dem GeschädiiJgtlen muß weg.en der den 
Gegenstand der V1eruneillrung Ibi1dJenden Handilung 
enJoweidJer bereitls ,im Strafveclialhren ü,n emem 
Anschlußerkenntnis ,ein Ersatzbetrag rechtskräftig 
zuerkanJD.t worden sein oder er muß sonst weg·en 
dli!eser Handlung ·mIlien ,un InlanJd voHstreckharen 
ExekutioIl!scite1 emrkt hahen (Ahs.1). 

3. Der Vo1Jlizug der :im iStrta!f(U:rteil au&gesprochle~ 
nen UlIl!bedingten Getd- oder ,Fn~Uheittsstrafe muß 
offenlSÖ:cht1ich die ';r~sba!ldige Zahlung der Ent
schädigunglSlSumme ganz odertei1weise vereiteln 
(Abs. 2). fillJe solche V,ereiteiLung wird bei Ver
hängung 'einer Geldstratfie dann ohne WJelteres 
angenommen wer-den können, wenn zrwar die 
GeJ.dstrwe gezahlt wird,. Lei'stUlnigen an den 
Geschä.digten ,aher nicht erfolgen 'llooatich durch 
ZW3IngsvoI1str-eckung !IlIicht erreicht werden könn
ten. In dliesem Fall k<lJnn davon .ausgegangen 
werden, daß der Verufltei1te in dem hetreff·enden 
Zei:tr:aum zu 'weiteflen finrunz,iellen LersfullJgen (die 
üher die B!estreitung des eigenen :eindiachen Lebe!liS
unterhaLtes iUnd der Erfü.lJl:ung gesetzlIieher Unter
haltsverpflichtungen hiiulJauiSgehen),a:uß'erstande 
ist (lAbs. 3). ' 

4. Der tim Einze1f~1 zu gewährende Entschädi
gung~betrag soll jelde11!faHs denj,erui:gen Betr.ag llJicht 
ülberschre11:en dürf,en, den der Verurteüte ohne 
den Str:afvoLI~U!g inner'haEb eiJnes Jahres zu leisten 

Zu Art. I Z. 7 (§ 373a StPO): imsta:nde wär,e (tAbs. 5). Die Höhe diiJooes Be
trages wllrd gegElberuenf1aHs Iirn. Verfahr,ep. Üiber 

Der Geda:nke <einer Venbesserung der Stellung den Antr,<lJg tebenso' rZlU 'schätzen '9eün,w~e dies 
dies durch ,eine stIiafhar.e HmdlullJg Geschädtgten auch bei der Bestimmung der Höhe des Tages
in htmlig rauf die Durchsetzun:g deriihm gegen- sata-es nach § 19 SltGB <erEorderi1icil sein kann. 
über dem Verurteilten zustehenden Smaden-
ersatzallJSprüch:e 50H tin der Weise verwirkIicht 5. Für eine BevorschJu<ssung von Entsch~di
we:t'den, daß der Geschädi~te unter bestlimmten gru.ll:gJs'anspriich,en durch den Bund stehen nur be
VOl1au'ssetzungen vom Bund Vorschuß'lcistungen grenzte Milttel zrur Verfügru.ng. Es iJst daher be
auf diese Schadene11S,attailllSprüche 'erhalten kann. sonders wichtig, für eine si!nnV'oHe Verteilung 
Lm ei:n.rz:eLrren handelt 'es sich um folgende Vor- dieser Mittel zu 'songen. Dask,an:n prak,tisch nur 
aussetzung,en: in der Wei'se gesch:ehen, daß von den Fällen, in 

denen eine Beeinträchtignmg' Ider Ansprüche des' 
1. Der Täter der strafbar,en Handlung muß Ge'schädigten' durch den VoHrug einer Geld

strafigernchdich rech:tskräftl1g verurteilt worden oder Freiheitsstr:afe 3ln demzlUr Entschädigung 
se~n. verpflichteten Verurteilten eiill!tritJt, diejenigen 

Hi!eriin 1iegt 'ein Unt!emch!i!ed Z'UJIll VOEG, das FäHe a.usg,eschlossen w,er.den, in den:en dem Ge
eine solche Verurteilung :niicht vor.a.ussetzt. Der schädigten Idie Hinn,ahme dieser Beeinträchtigung 
Grund ,für die hier vorgesc:hlliagen,e Beschränlmng zUffiJUtbar i'st. Die Gewährung eines Vorschusses 
Hegt ,einmal da:rÜtn,' daß es notwendiiJg i<Slt:, die ist :da:mit nicht auf Fähle somaler Notlage be,.. 
BeIastullJg des Bundesh.auS'ha~ts durch diieneue schränkt,sofidern soU stets ,erfolgen, wenn die 
R'ege1un,g . in erträgLichen Gr,enzen zu halten. Hinnahmedet Beeilllträchoigung nach den Um
Zum mrueren ist :der ui:l:mi.tt:telibar,e Ankilüpfungs- 'ständen des"F.a'lIlfISoff,enbar mcht zugemutet wer-
punkt für das Gesetz dJie üher1egung, daß dem d~n kann ~Abs. 5). ' 
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6. ~bg~hen von ,den I\lJl1ter Z. 1 bis 5 erörter
tlen .grundsätzlichen EiDISchränkungen müssen 
noch eine Reihe ZIIl·sätzlicher Beschränk,ung.en vor
wiegendZlU dem Zweck· vorgesehen w.erden, '1.lI1ll 

eine im Vergleich zu aIllderen R'egehmgen des 
geltJenden Rechtes systemw:ildci:ge BegünS'tigung 
desoorch eine strafbare Ha.ndmg Geschädigten 
zu vermeiden. 

EbeIllso wie nach dem VOEG (§ 1 Abs. 2) 
. soHen VorschüsseIlJUr österreichischen St:aats
bürgern gewährtweroen. D:lmi<t wird auch die 
GewähruIllg cines Vorschurs'ses .an j,urtscische Per
son·en ,aus);'eschlossen. Die FäUe reines Ausschlusses 
\'Ion Hilf.eleistlUngen nJach § 8 Ahs. 1 VOEG, zu 
denen iinsbesondere der UmstaIlld gehört, daß 
der GeschädillgtJe an der s~aflJa'ren Handlung seLbst 
beteiLi,gt WJar, soUen ,auch hliergelten (Abs. 4). 
übertdies soll im FaH einer TötlUng, Körperver
letzung oder Ga>iU'nJd:heitsschädigung .die Gewäh
rung eines Vorschusses durch denseLben RJaJhmen 
be);'renz:t werden; Ider für Anspruche auf ffilfe
lerstuIlJ);'en nach ,dem VOEGgült;damit ~ind 
IDsbesondere Ansprüche ·auf Schmerzengeld und 
wegen 'V:erhiinJder:UJng des heSiseren Fortkommens 
(§,§ 1325 unJd 1326 ABGB) ,anwgeschlossen. Da die 
VerweisUID.lg ,a:ufdas VOEG lediglich lauf . eine ß,e
grenZlllngder Ansprüche n,ach obenhin abzielt, 
gelten linsbesoIiderechie ß,eschränkungendes § 1 
Abs. 4 dieses BU'll\desgesetzes hier ,nicht (Abs. 6). 

Vorschürsse ,aulf Ansprüche WIegen Schäidigung 
am Vlermög.en sol,len nur b~s Zu:1n Ausmaß der 
eigentlichen Schadloshaltung (§ 1323 ABGB) ge
währt werlden. Danach w,ird z. B. bei der vor
sättliichen BeschäidiguIllg, EntzJiehung oder Ver
untreuung ciner körperlichen Sach'e nur der g>e
meine Wert (§ 1332 ABGB) 7lu vergüten sein. 
Diese EiDISchrämkungen erscheinen auch deshalb 
~eb-oten, wei!l andernfalLs Plersonen, die am Ver
mögen g.eschädligt wonden 'SIind, UlD.ter Umständen 
hiing,ichcllich ,des Anspruchs ,auf Vorschußzahlun
gen hessergestellt werden könnten als P.ersonen, 
dve Ansprüche im Zus:.mmenhang mit Tötungen, 
Körperv,er,letzungen oder GeSUnidheitsschädigun
gen geItenJd machen (~bs. 7). 

SchLießlich soH Q.'USdrückliich !gesagt w,e1"1den, 
daß ein Vorschuß ,dann .IlIichtin Betracht kommt, 
wenp der Geschädigte ei1l!en gleichwertigen An
spruch gegenüber einem Drit;ten Ihat; in dies,en 
Fällen wird ,aUeroings zumeist laJuch der Anspruch 
gegen Iden Schädiger auf, rdiesen Dritten üb er
g~gangen sein, dem Geschäoogten ~elbstalsonicht 
mehr :custehen (so iiIlJSbesondere in Iden FälLen des 
Bestehens einer entsprechendren pnivaien . oder 
SoZialversicherung, §67 VersVG llnrd § 332 
ASViG). Bben:w 'soll der LDnitte, 'auf eLen in den 
eben ·erwähn1Jen . FäHen (der Anspruch gegen den 
Schädliger übenge~mgen ist, von der Gewährung 
eines VOJ'lSchusses ,a.'UiSgeschlossen sein (Abs. 4 
zweiter Satz UJnid Abs. 5). -

7. Die Entscheidung über Anträge i:l.uf Gewäh
rung von Vorschüssen roll dem Vorsitzenden des 
in der Strafsache erken.nenden Gerichtes zustehen. 
Diesem fäJrltdamit 'wch ldie Durchführung der 
erforderLichen Erhebungen zu, wobei freilich die 
wlichtigsten En~ch.eidungsgru'IlIdlagen in ,aller Re
gel bereits au<s dem Stlia,{,akt, ,aus der Vernehmung 
des An<tnagstelJlers und den von diesem beizu
bringeiliden Unterlagen ß·ewonnen werden kön
nen; ,d:lJrüberhina.'US wnrld so tglUt wie ffilmer dein 
V'erurteihen selbst GeLegenheit zu einer Stellung
nahme zu geben sein. D~e die Unzumutoorkeit 
ein'es Warten<s a·uf SmadeIllsguunachung hedin
genden Umstände sind vor ·aH~m vom antrag
stelleniden Geschädigten darZllltJun. D.ie Auszah
Lung ,der Vorschüsse soU dem Präsident·en des 
Gerichtshofes zwci>ter Insta'nz iiJbertra.gen wer
den (Abs. 8). Die VonschJ.1iften über den über
gang ,der ,entsprecheIlIden Ansprüche gegen den 
VeruJrteilren auf den Bund UJl1Id die Ausübung 
des RückgnifrnrechtJes des BUlD.ldes siM den ein
schrlägligen VorschrjlftJen des VOEG (§ 12) und 
des Unterha·ltsvorschußgooetz'es (§§ 30, 31) nach
gebildet (~bs. 9 und 10). 

D.er Jusoizau<sschuß möchte besonders 'aJurf Iden 
Letzten Satz im Abs. 10 hli:nWle!~sen, wonach die 
Her.cinbringung ,der :R!ückza:hlung ,des V orschus
ses oorch,den Verurteiken wegen offenbarer Aw;
&ichtslosigkei:t his ZIUIIl Ende Ides Strafvoil:wges 
aufgeschoben Wiel'd:en kann. ZU'sätz1ich ist Art. 
XII Albs. 5 des BUnidesfina:nzgesetzes 1978 zu 
erwähIllen, won'ach 'auf .die Geltendmramung von 
Pordel1ungen .des BI\lJl1des u .. a. vernichtet wlerden 
k,ann, w.enn Einzie!hungsmaßn:lJhmen offenkundig 
aussichtslos sind oder unbitLig wär.en. 

Zu Art. I Z. 8 (§ 409 aStPO): 

Der zu ,einer GekLstl1arf,e Verurrteil'te hat der
z·eit keine MögLichkeit, ·einen Aiufschub der Be
zahluUJg ldie~er Ge1dstnafle mit der ß,egrundung 
zu ·erreichen, daß er ,einen Iso'lchen Aufschub be
nötigt, um ZU!llächst <den durchdi'e str,afhare 
HandLung vel1Ul"!Sachten Smaden gunumachen. 
Der Jusnizausschuß schlägt vor, die MögLichkeit 
eines solchen Aufsmuhs ZIIl schaff,en. 

Zu Art. I Z. 1 (§2 StPO): 

Diese Bestiimmungen :ent'Sprechen dem· ur
sprüngLichen TeXitder Regierungsvorliage. Die 
Novelle wUildamit die iBesmmmungen ·der Straf
prozeßor.dnung üher die Verfolgung strafbarer 
Handlungen gegen ,die Ehre auf Verlangen des 
V.erLetzten urud. über :die . VerfoJgung solcher 
Hmd1ungen mit Ermächoigung des Verletzten in 
zwei Punkuen verbessern. E1"1stens soHen straf
bare Handlungen gegen di'e Ehre eines Bieamten, 
die derzeit nur vom öffentlichen A-nkläger. mit 
ErmächoitgIUngdes Verletzten -v:erfolgt -werden 
dürfen, künftig grund~ätzlich auch vom Ver
letzten se~bst verfolgt werden können. Zweitens 
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soH :die Frist, binnen der [dem öff:en1l1ichen An
kläger ldie BrmächtißlWlg 'bei iS1lrafbaren Hand
Lungen gegen die Ehre eines v,erfassungsmäßigen 
VertretuIlJgskörpel1S erteilt werden muß, auf ein 
den BesonJdeTlheiten der WiUeIIJsbildung bei diesen 
VertretungskÖU1pern ,entspr,echentdes Maß verlän
g,ert werden. 

Berichterstatter 
Kern 

ALs . Ellg:ebnis seiner B,emtJUngen' steHt der 
JUistizaussdmß ro~t'den An t r~g, der N~tio
nalrat W'Olle . dem ,a n ge s chI os se n e n Ge- . / . 
set ze ,n t w u r f Idie verf,assungs:mäß~ge Zu
,stimmung ~eilen .. 

Wien, 1978 03 07 

Obmann 
Or. Broesigke 

, I 
I . 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Strafprozeßordnung 1975 ge
ändert und durch Vorschriften über die Bes
serstellung des Geschädigten ergänzt wird 

(Strafprozeßnovdle 1978) 

Der Nationalrat hat beschLossen: 

Artikel I 

nie Strafpr<lz,eßordnung 1975, BGBl. Nr. 631, 
w,iJ:1d w,ie folgt geändert: 

1. § 2 wird iWie folgt geän;dert: ' 

,a) Dem Albs. 2 würd folgender Satz !angefügt: 
"In den Fällen des § 117 Abs. 2 [erster und zwei
ter Satz StGB i\'it ,der V erletzteaiUch dann selbst 
:our AnkLage berechügt, wenn ,der Öffentllich·e 
Ankläger die stllafbare Ha:ndlung deshalb nicht 
verfoLgen 'kann, w~lerrtweder Ider Verletzte ~n
nerhalb ,der Fri'st de's § 46 Abs. 1 ohne voran
gehende Anf.lialge des öflientlichen Ankl:1gers un
widerrufLich 'erklärt, die erfonderliche Ermächti
gung nicht zu ,erteilen, oder eine der zur Er
mächtigung 'erforderlichen Erklärungen des Ver
ltetzten ,und ,der diesem vorgesetzten Stelle auf 
Anfrage des öfFendichen Anklägel1S verweigert 
wird; iim Ralle einer solchen \T.erweigerung oder 
bei nachträglicher Z'Urücknahme ,einer der zur 
Ermächtigung ,des öffentLichen Ankl:igel1S ,erfor
derlichen Erklärunge,n bestimmt sich Ider Beginn 
der Frist zur Erhebung ,der AnkJialge für den \T.er
letzten ,n'am § 117 Abs. 2 letzter $latz StGB." 

b) Im Abs. 5 haben lder driitte und ,der vierte 
Satz ZiU buten: 

"Die Ermächtig:ung g,lilt 'als verweigert, wenn sie 
nimt binnen v.ierzehn Tagen nach ZUIStJellung d,er 
Anfrage erteilt wird; 'im Falle ,der öffentLichen 
Beleidigung eines verfalmmgsmäßigen Vertre
tu!lJg~körpers tritt an ,rue Stelle der Frist von 
vuerzehn 'Iiag,en eine Frist von ~echs Wam,en, in 
die die tagung,sfreie Zeit nicht ,eingerechnet w,ird. 
Die Ermächtigung muß 'Sich ,auf eine bestimmte 
Person heziehen und ist dem Gericht bitS zum 
Be~inn der Hauptverha,ndlung nachzuweisen." 

2. N;lch §48 Wlird folgende Be~timmung ein
gefügt: 

,,§ 48 a. Auf VerIangen des von ,der Ableh
nung der gerichtLimen VerfolglUng oder dem 
Rücktritt von der VerfoI.gung V,erständigten hat 
ihm ,der 'StaiatsanW1alt mitzuteilen, ob die Ab
lehnung oder der Rücktr.itt erfolgt ~st, weil für 
die Vedolgung 'nicht genügend Verdachnsg,ründe 
vorhanden sind, oder '.lUlS welch,en anderen, in 
gedrängter Form darzulegenden Erwägung,en die 
Verfd1g,ung unterbleibt." 

.3. Dem § 90 w.irdfulgender Abs,atz angefügt: 

,,(3) Legt ,der Staatsanwailt ,eine Anzeige zu
rück, ISO hat ICr Pel1SOIlJen,dlie bel1eitsals der 'straf
baren HiandlllJng verdämtig vernommen worden 
sind (§ 38 Abs. 3) o.der l11Iam dem InhaItder 
Akrtettl SOOO1: von ,dem gegen &e 'gerichteten Ver
dacht Kenntnis erlangt haben, hievon zu ver
ständigen. " 

4. Lm §283 hat ,der Abs. 6 w lauten: 

,,(6) Gegen die Entscheid1J;ng über die prn.vat
rechtlichen Anspruche können nur der Ange-
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klagte und dessen ,gesetzliche Vertreter 'und Erben 
Beruf.ungeinlegen. Gegen ,die V,erWei:sung , auf 
den' Zivilriechtsweg können nach Maßgabe des 
§ 366 Aoo. 3 ider Priv,atbeteiligte uoo seine 
Erben Berufung emlegen." 

5. Im § 366 trreten an ,die SteHe des Ahs. 2 
foilgendeBestimrn'ung,en: 

,,(2) Wird der Beschu!l.di.g!te verurteilt, ISO hat 
in Ider Regel der Gerichtshof zugleich über die 
priivatrechtlichen Anspruche .des Geschädigten zu 
entscheiden. Nur wenn die Erj~el:mi\Sse des Stmf
vedahrerus weder 'an slich noch nach Durrchfün
rung ,einfiach:er wsätzlicher Erhebungen. alUsrei
ehen, u'll1auf Grund ihr,er über Idie Errsatz'an
sprüche verläßlich urteilen zu können, ,i'st der 
PrivatbeoeU,itgte alUf den ZnVliI'rechtsweg zu ver
weisen. 

(3) Gegen die Verwe~sung .auf den ZivilrechItS
weg können der PriVJaitibetei1igte und 'seine Erben 
Berufung einlegen, wenn schon der Gerichtshof 
nach dem vorstehenden Absatz über die pnivat
rechtLichen Ansprüche ,hätte 'entscheiden sollen." 

6. Im § 367 tl'eten 'an die SteLle des Abs. 2 
folgende Bestimmungen: 

,,(2) 'Ein solcher Ge"genstal1id ltlann ... Ulf Antrag 
auch schon vor .der HalUptverhand1ung ,oorch den 
Untersuchungsrichter nach A,nlhörung des An
klägers und des Be~ch;uMigten 1;urückgestellt wer
den, wenn 

1. :der Gegenstand zur Herstellung ,des Bleweises 
nicht oder nicht mehr benötigt wind und 

2. weder der BeschuMigue oder ,ein Dritter 
bescimmte Tatsachen behaupten, ,aus ,denen sich 
,ein Recht auf die Sache ergeben könnte, daß der 
Ausfo1gung an den AntragsteLler entgegensteht, 
noch sonst Umstände vorl~egen, welche die Rechte 
des Antl"'agsteUers zweifelhaft ,ersch,einen lassen. 

(3) W~rdeinem An.wfolgungsantl'ag nach Abs. 2 
aus dem Grund ,der Z. 2 nicht snattgegeben, so ist 
d,ie Besch,l.agnahme ,aufz'IlJheben und ,der Geg,en
stand nach § 1425 des Allgemein,en bürgerlichen 
GeS'etzbuches bei dem für Iden Sitz des Gerichtes 
zuständig,en Bezirksgenicht zu hinterLegen." 

7. Nach § 373 werden folgende BestJimmungen 
eingefügt: 

,,§ 373 a. (1) Ist dem Privatbeteilugtenrechts
kräftig eine Entschädigung wegen Tötung, Kör
perver,letzung oder Gesundheitsschädigung .oder 
wegen einer Schädigung am Vermögen zuerkannt 
worden, so kann ,der Bund dem PrintJbeteiLigten 
.oder seinen Erben nach Maßgabe der folgenden, 
Bestimmungen ,einen VOl"'schußauf die Entschä
digungssumme gewähren. Der Zuerkennung einer 
EIlitschädigung im StrafurneiI ,steht ,die Edangung 
eines anderen im InLand vollstreckbaren Exeku
tionstitellS geSlen den Verurteilten wegen der den 
Gege11'sta:ndder Verurteilung bildenden $traf
baren Handlung durch ,den Verletzten gleich. 

(2) Ein Vorschuß kann miraJuf. Antrug des 
AI11.spruchsbel'echciJguen und nur inooweit gewährt 
werden, .als ,es offenbar list, daß ,die alsb~ldige 
Zahlung der Entschädigungssumme oder eines 
entlSpl"'echenden Teiles davon t.l.us'Schließlich oder 
überwiegend dadurch vereitelt' wird, daß an dem 
Verurteilten ,die ,im selben V,erf.ahren ausge
sprochene F,reiheits- oder GehLstr,afe voUzogen 
wird. 

(3) Eine Vereitelung der alsballdi,gen Zahlung 
einer Entschädigung ,im Sinne des Abos. 2 i.st ohne 
weiter,es ,anzunehmen, wenn ,der Verurteilte zwar 
die über ihn verhängte Geldstmfe, sei es auch in 
Teilbeträgen, zalhLt oder diese Geldstmfe sonst 
von ihm eingebracht wind, Zahlungen an den 
Geschädig:tJen oder ,seine Erben 'aiber nicht erfol
gen und auch im WeSle einer Z wangsvoll
streckung nicht er-wartet werden können. 

(4) Ein Vorschuß kann nur österreichischen 
Staa:tSibürgem gewährt ;wrerdien. Ei.Iwelrechtsnach
folg,ern, auf die der Entschädigungsanspruch kr·aft 
Gesetzes ü:bergegangen .ist, kann ein Vorschuß 
nicht gewähl"'t werden. § 8 Albs. 1 ,des Bundes
gesetz'es über die Gewährung von Hilfeleisuungen 
an Opfer V()l11 Verbnechen, BGBl. 1972 Nr. 288, 
gIilt .dem Sinne nach. 

{5) Die Gewährung eines Vorschusses uSit aus
geschliossen, wenn dem AntragstJeliler mit Rück
sicht a.uf seine Einkommens- und, Vermägens
verhältnisse, 'auf die ~hm von Gesetz~'s wegen 
obliegeniden UnterhaltsverpfLichuungen und wf 
seine ,soniS'tig,en persönlichen Verhältnisse off·enhar 
zugemutet werden kann, die Ver,ei,nellUng hinzu
nehmen. Ei,rt VOl"'Schuß kann fellner nicht g.e
währt wenden, 'Soweit ,der Antr,agsteller 'Slegen 
einen Drritten Anspruch 'auf ,entsprrechende Lei
suung,en hat und ,die V'erfolgu11'g ldieses Anspru
ches zumutbar und nicht off,enbar iaussichtslos ist. 
Der VOllschußdam j,en,en Entschäd~gungshetrag 
nicht übersteilgen, der v.om Verurteilten ohne 
den StrafvoHzug ,innerhalb ,eines Jaihres hätte 
geleistet wel"'den können (Abs. 2). 

(6) Die Gewährung eines Vorschusses ist auch 
ausg,eschlossen, 

1. 'sowe~t ,eWn Anspruch nach dem 'Bundesgesetz 
über die Gewährung von HiiMeIeistungenan 
Opfer von Verb:rechen gegeben ,rst; 

2. 'soweit der Anspruch iSlich 'aJuf LeJ~snlUng,en 
erstreckt, c1ie im F'afl1e Ides Besteherus von An
sprüchen nach -dem in der Z. 1 genannten Bun
desgesetz nicht zu erbllingen wären . 

(7) Vorschüsse 'auf Ansprüch,e weg,en Schädi
gung ,am v,ermölgen 'sind nur hi,s ZUilll Ausmaß der 
eig.entlichen SchaJdloshahung (§ 1323 des Allge
meinen bürgerlichen Gesetzhuches) zu gewähren. 

(8) über Anträge 'auf Gewährung von Vor
schüssen entscheidet der Vorsitzende durch Be
schluß. Der Beschluß kann anordnen, daß der 

812 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



812 der iBeilJ3igen 

Vorschuß ·runnerha-1b eines Jahres ~n Tcitbeträg,en 
'3.USIZItWah1en ilst.· Der Beschluß ist dem Antrag
steHer UiIlddem V e1"U~ten zUIZ'UlSteUen. Dem 
StJ3IatsanWlak und dem Antra,gstel1er steht d'age~ 
gen die hinnen vierzehn 'Lagen 1lJach Bekannt
machung ,emzubt1ingende S'eschwerde an den 
übengoor-dneten Gerichtshof ~u. Sobald der Be
schluß über die Gewährutllg entlles Vorschusses 
rechtJskdif.tJig ~st, hat der Vorsitzende Iden Prä
sidenten des GecichtJshotes zweiter Instanz um 
die Auszahlung, a,i1lenfaJlls nach Maßgahe ,der 
hierüber '&etroffel1'en Anordnung, zu ersuchen. 

(9) Soweit der Bund einen Vorschuß geleistet 
hat, gehen diJe Ansprüch·e ,des Antr.agstellerlS von 
Gesetzes wegen rauf iden Bund /Über. Für die 
Wirksamkeit dielSes Forderungsüberganges gegen
überdem Verurneiliten gelten ,der letzte Satz des 
§ 1395 und der erste Satz des § 1396 des Allge
meLnen bÜ1"glerLichen Gesetzbuches dem Sinne 
nach. Sobald ,die Ansprüche '3lUf den Bund über
gegangen ,sind, hat ,der Verurteilte Z'ahlungen bis 
zur HOhe des gewährten Vorschu~es an den Prä
sidenten ,des Gerichnshofes ZJWeiter Instanz zu er
bringen. 

(10) Soweit der VerlUl'Iteilte kein,e Z,ahilrungen 
(Abs. 9) leistJet, hat der' Pdsirdentdes Gerichts
hof,es zweitJer I,nlSt3IDIZ die FordJerutlig zw,angsweise 
hereinrobringen. Soweit eine oofortig.e zwrangs
weise Herein'hringung mit Rück,s,icht ,auf den 
VoLlzug der Svrafe oftenhar ,a'UlSSlichltJslos wäre, 
kann sie bis nach ,des.senBeendigung l3:ufg,eschoben 
werden." . 

8. Dem § 409 a Abs. 1 werden fo\g;ende Sätze 
angefügt: 

"Leistet der V erurneilte zur Schald1osha:lwng .oder 
Genugtulmg eilnier.s dJuxch. die 'strafba;re Hand-
1ung Geschädigten Zahlungen, 00 ist dies, bei der 
Entscheidung üJber ,einen ADitraJg auf AUlf6mub 
angemessen ZJU berücksichtJigen. Mit., Rücksicht 
auf En1lSchädi'gungszahlungen, däe innerhalb der 
zur Zahlung der Geldstraliie g;ewährten F,rist ge
leistJet werden, }{13iDID der Aufochub angemessen, 
längstens aber um ein weiteres Jahr verlängert 
wer,den. " 

9. Im § 464 haot ,die Z. 3 zu 13IutJen: 

,,3. w,eFien ,des Ausspruches über ,die privat
recholichen Ansprüche." 

Artikel II 

{1) Dieses Bundesgesetz~citt mit 1. }ul~ 1978 
in KrI'aft. . 

(2)§ 2 Abs. 2 zweiter Sa1lZ StPO gilt ,auch für 
die Verfol'g'UIlg'S1tra~barer Handlungen; die vor 
dem Inkrafttreten ,dieses Bundesgesetzes begail
'gen wor,den sind. 

(3) § 373 a StPO findet auf En1lSchädigungs
ansprüche Anwendung, wenn das Stnafurteil 
nicht schon vor dem 1. Jänner 1978 in Rechts
kraft erwach~en ist. 

Artikel III 

Mit der. VollziehungdieS>es· Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für JlUstiz hetnaut. 
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